
 

 
 
 
 
 
Monatliche EEG-Sätze für Sondervertragskunden der N VV, west und 
NEW Energie für 2009      (Stand 10.11.2009) 
 
Im Erneuerbaren-Energien-Gesetz ist unter anderem der vertikale Belastungsausgleich ge-

regelt. D.h., Stromlieferanten, die Letztverbraucher versorgen, sind verpflichtet, von dem 

vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber zu einer definierten Quote EEG-Strom zu einem 

bestimmten Preis abzunehmen. Monats-, Jahres- und Mittelfristprognosen sowie Jahresab-

rechnungen aus EEG werden auf der gemeinsamen Internetplattform der Übertragungsnetz-

betreiber (http://www.eeg-kwk.net) im Internet veröffentlicht. 

Für die Weitergabe der sich durch die Abnahme des EEG-Stroms ergebenden Belastung an 

die Kunden wird die folgende Berechnungsformel verwendet: 

EEG-Aufschlag = (EEG-Preis – Ø-Marktpreis) x EEG-Quote 

Entsprechend den Regelungen des § 54, Abs. 2 EEG gilt als durchschnittlicher Marktpreis 

2009 das arithmetische Mittel vom 01. Oktober 2007 bis 30. September 2008 des Börsen-

preises für das Terminprodukt „Future Base Year 2009“ von 6,876 Ct/kWh.  

Wegen der Prognoseunsicherheit und um die daraus resultierenden Anpassungssprünge 

möglichst zu dämpfen, werden wir die EEG-Sätze monatlich gemäß den Monatsprognosen 

der Übertragungsnetzbetreiber anpassen. 

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der EEG-Quoten, -Preise und 

-Aufschläge. 

Monat Quote Ø-Preis EEG-Aufschlag

2009 % Ct/kWh Ct/kWh

Gesamt* 18,41 13,39 1,199
Dezember 21,30 13,17 1,341
November 18,65 12,88 1,120
Oktober 18,42 13,50 1,220

September 17,02 15,39 1,449
August 15,36 16,64 1,500

Juli 15,28 17,59 1,637
Juni 14,78 17,19 1,524
Mai 14,39 16,33 1,360
April 15,27 14,31 1,135
März 20,16 11,86 1,005

Februar 21,66 10,69 0,826
Januar 26,90 9,96 0,830
* 'Informative Prognose der Übertragungsnetzbetreiber 

 


